
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Integrationsratswahl am 13.09.2020 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Integrationsratswahl für die Wahlbezirke der 

Stadt Dorsten kann in der Zeit vom 24.08.2020 bis 28.08.2020 während fol-
gender Zeiten von Wahlberechtigten eingesehen werden: 
 
Montag bis Mittwoch: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag: 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Ort der Einsichtnahme ist das Rathaus der Stadt Dorsten, Bismarckstr. 1a, 
Gebäude E, Raum E 116, Bismarckstr. 1a, 46284 Dorsten; der Ort ist barriere-
frei. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.  
 

 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann inner-
halb der Einsichtsfrist beim Bürgermeister der Stadt Dorsten, Sozialamt, 
Bismarckstr. 1a, Gebäude E, Raum E 111, 46284 Dorsten, Einspruch einle-
gen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden. 
 

  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 23.08.2020 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat. Wer in einem anderen Stimmbezirk seines Wahlbezirks oder 
durch Briefwahl wählen will, muss beim Bürgermeister der Stadt Dorsten (An-
schrift s.o.) einen Wahlschein beantragen. Die Erteilung eines Wahlscheines 
kann schriftlich oder mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine telefonische Antrag-
stellung ist unzulässig. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Wer den Antrag für einen 
anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. 
  
Wahlscheine können bis zum 11.09.2020, 18.00 Uhr, beantragt werden. Wer 
nachweist, dass er ohne Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat  
oder wessen Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl sich erst nach der Ein-
spruchsfrist herausgestellt hat, kann den  Wahlschein noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, beantragen. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Er-
krankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann. 

 



 - 2 -

3.  Wer durch Briefwahl wählt, 
 
- kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen 

Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, 
- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-

des statt zur Briefwahl unter Angabe des Ortes und Tages, 
- steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den un-

terschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag, 
- verschließt den Wahlbriefumschlag und 
- übersendet den Wahlbrief an den Bürgermeister der Stadt Dorsten (An-

schrift s.o.). Der Wahlbrief kann dort auch abgegeben werden. 
 

 Die Stimmzettel sind unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettel-
umschlag zu legen. Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder aufgrund ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, die Stimmzettel zu 
kennzeichnen, kann eine Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will. Hat eine Hilfsperson die Stimmzettel gekenn-
zeichnet, so hat diese auf dem Wahlschein durch Unterschreiben der Versi-
cherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie die Stimmzettel 
gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat.  

 
 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief ohne be-
sondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden 

 
Dorsten,      .08.2020 
I.A. 
 
 
 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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